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A. Politische Gemeinde Knonau 
 
Geschäft 1: 
Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG) 
 
Anfrage 1 
Regelung für das Abbrennen von Feuerwerk 
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Anwort des Gemeinderates Knonau zu Anfrage 1: 
 
Im Kanton Zürich ist ein Feuerwerksverbot Sache der Gemeinden. In der Polizeiverordnung 
der Gemeinde Knonau ist das Abbrennen von Feuerwerk nicht speziell geregelt. In verschie-
denen Artikeln ist die Lärmbelastung oder Nachtruhestörung geregelt. Die Stadt Zürich kennt 
ein solches Feuerwerksverbot. 
 
Am 1. August und in der Silvesternacht prallen zwei Ansichten aufeinander. Auf der einen 
Seite diejenigen, die ihre Freude über das Fest mit Feuerwerk zeigen wollen und auf der an-
deren Seite diejenigen, denen das Wohl von Menschen und Tieren stark am Herzen liegt. In 
der Balance zwischen den beiden Gruppierungen liegt die Frage von Rücksicht und Toleranz. 
D.h. Rücksicht nehmen auf Menschen und Tiere und das Feuerwerk nur in den beiden Näch-
ten abfeuern oder auf ein Barockfeuerwerk wie Feuer- und Sonnenräder, Fontänen, Bengali-
sches Feuer oder Wasserfälle setzen sowie Toleranz zeigen für diejenigen, die Feuerwerk 
abfeuern wollen. 
 
Der Gemeinderat wird ein mögliches Feuerwerksverbot bzw. eine zeitliche Einschränkung und 
eine Einschränkung der Art des Feuerwerks dieses Jahr prüfen und gegebenenfalls die Poli-
zeiverordnung anpassen. Eine angepasste Polizeiverordnung muss danach an der Gemein-
deversammlung dem Stimmvolk vorgelegt werden. 
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Geschäft 1: 
Genehmigung Anfragen gemäss § 17 Gemeindegesetz (GG) 
 
Anfrage 2 
Regelung Grüngut / Kompostentsorgung 
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Anwort des Gemeinderates Knonau zu Anfrage 2: 
 
Die Abfallentsorgung in Knonau wird durch die Abfallverordnung sowie das Abfallgebühren- 

Reglement geregelt, diese sind seit 1.1.2002 in Kraft. Knonau ist neben Maschwanden und 

Hausen die einzige Gemeinde im Bezirk, die noch eine offen zugängliche Sammelstelle für 

das Grüngut anbietet. 

Die Entsorgung der biogenen Abfälle verursacht mit Abstand die höchsten Kosten. Wegen der 

offenen Sammlung können diese allerdings nicht mengenmässig verursachergerecht abge-

wälzt werden. Alle Haushalte kommen heute via Abfallgrundgebühr zu gleichen Teilen dafür 

auf. Kleinere Haushalte und solche ohne Garten werden heute dadurch benachteiligt. 

Bei der Festlegung der Abfallgebühren müssen Gemeinden folgende Grundsätze berücksich-

tigen: 

1. Kostendeckungsprinzip 

Kosten der Siedlungsabfallentsorgung müssen gedeckt werden. Der Gesamtertrag der Abga-
ben darf mittelfristig die Kosten der Siedlungsabfallentsorgung weder unterschreiten noch 
übersteigen. 

 
2. Verursacherprinzip 

Die Kosten der Siedlungsabfallentsorgung müssen den Verursachern überbunden werden 
(Art. 32a Umweltschutzgesetz, USG). Dies kann über volumen- oder gewichtsabhängige Ge-
bühren mit oder ohne mengenunabhängige Abfall-Grundgebühren erfolgen (§ 37 Abfallgesetz, 
AbfG). 

 
3. Äquivalenzprinzip 

Die Höhe der Abfall-Grundgebühr muss in einem vernünftigen Verhältnis zum Wert der staat-
lichen Leistung stehen. 

  
4. Transparenzprinzip 

Berechnungsgrundlagen für die Festlegung der Gebührenhöhe müssen öffentlich zugänglich 
sein (Art. 32a Abs. 4 USG). 

 
Der Gemeinderat nimmt die Anfrage auf und prüft den Systemwechsel für die Entsorgung des 

Grüngutes und die dazugehörigen Gebühren. Der Gemeinderat überarbeitet die Abfallverord-

nung und das Abfall-Gebührenreglement. Eine angepasste Abfallverordnung muss danach an 

der Gemeindeversammlung dem Stimmvolk vorgelegt werden. 
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Geschäft 2: 
Genehmigung Jahresrechnung 2022 
 

Antrag: 
 
1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung und die 

Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Knonau zu genehmigen. 
 
 

Beleuchtender Bericht zur Jahresrechnung 2022 

 
Sachverhalt: 
 
1. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 21. März 2023 die Jahresrechnung 2022 ab-

genommen und zuhanden der Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2023 verabschiedet. 
 
2. Die Jahresrechnung 2022 liegt vor und weist folgende Eckdaten auf: 
 

Erfolgsrechnung: Gesamtaufwand  CHF 13'564'744.09 
  Gesamtertrag CHF 18'205'606.18 
  Ertragsüberschuss CHF 4'640'862.09 
 
 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen: Ausgaben  CHF 1'862'106.43 
  Einnahmen CHF 94'179.82 
  Nettoinvestitionen  CHF 1'767'926.61 
 
 Bilanz: Bilanzsumme CHF 27'453'003.71 
 

3. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. 
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 19'378'702.79. 

 
 

Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr 
 
Auf der Aufwandseite gab es in der Allgemeinen Verwaltung bei der Finanzverwaltung, durch 
den Ausfall der Finanzverwalterin vermehrte Springereinsätze. Bei der Bildung sind aufgrund 
eines Wegzugs die Sonderschulkosten wesentlich tiefer. Im Gesundheitsbereich stiegen die 
Kosten für Heime und Spitex nicht so stark an wie befürchtet. Auch bei der gesetzlichen wirt-
schaftlichen Hilfe und im Asylbereich waren weniger Unterstützungsleistungen notwendig.  
Dafür haben die Ausgaben für Ergänzungsleistungen nochmals zugenommen.  
Mit der SVA Zürich konnte ein Fall im Nachlassverfahren abgeschlossen werden, was zu einer 
Teil-Abschreibung bzw. zu einer Teil-Rückerstattung der Forderung führte. Beim Jugend-
schutz schlägt das neue Jugendheimgesetz stark zu Buche. Der aus diesem Grund zu leis-
tende Beitrag gemäss Einwohnerzahl belief sich auf über CHF 210'000 und war nicht budge-
tiert. Von einer entspannten Situation darf trotzdem nicht ausgegangen werden, da im 2023 
mit zusätzlichen asylsuchenden Personen gerechnet werden muss. Die künftige Situation in 
der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe ist wie immer schwierig abzuschätzen. 
 
Auf der Ertragsseite zeigen sich höhere Grundstückgewinnsteuern, weil mehr und ertragrei-
chere Verkäufe erfolgten. Auch bei den allgemeinen Gemeindesteuern wurde das Budget um 
rund CHF 860'000 übertroffen. Wesentlich zu diesem Resultat haben die Einkommenssteuern 
natürlicher Personen für das Rechnungsjahr und früherer Jahre beigetragen. Auch die  
Gewinnsteuern der juristischen Personen fielen für das Rechnungsjahr und die früheren Jahre 
höher aus. 
 
Einen speziellen und einmaligen Effekt bewirkte der Finanzausgleich. In der Jahresrechnung 
2022 wurden neben dem erhaltenen Zuschuss 2022 noch die Zuschüsse für die Jahre 2023  
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und 2024 zurückgestellt. Das führte für die Politische Gemeinde Knonau zu einem buchhalte-
rischen Überschuss von netto CHF 3'596'686. 
 
Nettoverbucht sind im Rechnungsjahr 2022 folgende Ressourcenzuschüsse und Anteile der 
Oberstufenschulgemeinde:  
 
 Zuschuss total Anteil OS Zugunsten Gemeinde 

Finanzausgleich 2022: CHF 2'412'140 CHF 452'276 CHF 1'959'864 
(am 31.10.2022 erhalten) 

Finanzausgleich 2023: CHF 1'768'462 CHF 317'416 CHF 1'451'046 
(gemäss Verfügung Gemeindeamt vom 31.8.2022 als kurzfristige Rückstellung verbucht) 

Finanzausgleich 2024: CHF 2'615'000 CHF 469'360 CHF 2'145'640 
(prov. Berechnung aufgrund der Steuereinnahmen 2022 als langfristige Rückstellung verbucht) 

 
Total CHF 6'795'602 CHF 1'239'052 CHF 5'556'550 
 
Werden vom erzielten Ertragsüberschuss im Betrag von CHF 4'640'862.09 die buchhalteri-
schen Rückstellungen der Ressourcenzuschüsse 2023 und 2024 von netto CHF 3'596'686.00 
abgezogen, verbleibt ein effektiver Ertragsüberschuss von CHF 1'044'176.09. Dieser Über-
schuss ist in erster Linie auf die höheren Einnahmen bei den Gemeindesteuern und den 
Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen. 
 
Die Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser, Abwasser und Abfall schliessen wie folgt ab: 
 
 Rechnung 2022 Budget 2022 Stand Spezialfinanzierung  
   per 31.12.2022 

Wasser - CHF  20'020.47 - CHF  76'500.00 CHF  2'019'729.26 

Abwasser + CHF  80'775.90 - CHF  80'800.00 CHF 473'590.39 

Abfall - CHF  41'319.87  - CHF  39'000.00  CHF 18'933.13 

 
Die Spezialfinanzierung im Wasser ist trotz Defizit 2022 nach wie vor hoch. Da in den nächsten 
Jahren weitere Investitionen getätigt werden müssen, wird dieses finanzielle Polster allmählich 
kleiner. Im Abwasser darf ein positives Ergebnis zur Kenntnis genommen werden. Eine leichte 
Besserung ist bestimmt auch auf die Gebührenerhöhung zurückzuführen. Der grössere Effekt 
kommt jedoch daher, dass das Projekt «Anschluss an die ARA Schönau in Cham» Ende 2022 
noch nicht abgeschlossen war. Demzufolge durften in der Rechnung 2022 noch keine Abschrei-
bungen verbucht werden. Das gute Ergebnis muss deshalb vorsichtig betrachtet werden. Im 
Abfall ist der Stand der Spezialfinanzierung trotz Erhöhung der Kehrichtgrundgebühren auf  
einen sehr tiefen Stand gefallen. Die Finanzierung des Abfallbereichs muss neu überdacht und 
allenfalls angepasst werden. Eine nochmalige Erhöhung der Grundgebühr ist nicht ausge-
schlossen. 
 
  



- 7 - 
 

 
 
 

 
Die Jahresrechnung 2022 im Überblick 
    Rechnung 2022  Budget 2022 

Finanzkennzahlen 
Steuerfuss    96%  96% 
Anzahl Einwohner    2'411  2’416 
Steuerkraft pro Einwohner   2'869  2’246 
Selbstfinanzierungsgrad   303%  143% 
 
Erfolgsrechnung 
Jahresergebnis Erfolgsrechnung  + CHF 4'640'862.09 + CHF 2'783'250.00 
Direkte Steuern natürliche Personen   CHF 6'368'766.59  CHF 5'630'100.00 
Direkte Steuern juristische Personen   CHF 270'877.90  CHF 153'000.00 
Grundstückgewinnsteuern   CHF 1'339'633.70  CHF 800'000.00 
 
Investitionsrechnung 
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen   CHF 1'767'926.61  CHF 2'311'500.00 
 
Bilanz 
Finanzvermögen Grundstücke   CHF 2'342'400.00 
Verwaltungsvermögen allgemeiner Haushalt   CHF 10'779'356.83 
Verwaltungsvermögen Wasserversorgung  - CHF 855'902.54 
Verwaltungsvermögen Abwasserbeseitigung + CHF 527'734.87 
Verwaltungsvermögen Abfallentsorgung  + CHF 9'841.78 
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital   CHF 2'512'252.78 
Zweckfreies Eigenkapital / Bilanzüberschuss  CHF 19'378'702.79 

  

 

 
Die detaillierte Jahresrechnung kann auf der Gemeinderatskanzlei oder auf der Webseite 
www.knonau.ch eingesehen werden. 
 
 
 

 
 
 
 

  

http://www.knonau.ch/
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Referentin: 
 
Brigitta Trinkler, Finanzvorsteherin 
 
 
8934 Knonau, 9. Mai 2023 
Gemeinderat Knonau  

 
 
 
  
Gemeindepräsidentin  Gemeindeschreiber 
 

 
 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission 
 
1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonder-

rechnung 2022 der Politischen Gemeinde Knonau in der vom Gemeindevorstand 
beschlossenen Fassung vom 21.03.2023 geprüft. Die  Jahresrechnung weist 
folgende Eckdaten aus: 

 
Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 13'564'744.09
 Gesamtertrag CHF 18'205'606.18 
 Ertragsüberschuss CHF 4'640'862.09 
 
Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben CHF 1'862'106.43 
 Einnahmen CHF 94'179.82 
 Nettoinvestitionen  CHF  1'767'926.61 
 
Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben CHF - 
 Einnahmen CHF - 
 Nettoinvestitionen CHF - 
 
Bilanz  CHF 27‘453‘003.71 

 
Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. 
Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 19‘378‘702.79. 
 

1. Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen 
Gemeinde Knonau finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die finanzpolitische 
Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.  
 

2. Die Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung 
zur Kenntnis genommen. 
 

3. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt die Jahresrechnung und die 
Sonderrechnung 2022 der Politischen Gemeinde Knonau entsprechend dem Antrag des 
Gemeindevorstands zu genehmigen. 
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B. Reformierte Kirchgemeinde 
 
 
 
 
 
 
 
Jahresbericht 2022 der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Knonau  
Zusammenfassung  
 
Langsam haben sich die Aktivitäten auch in der reformierten Kirchgemeinde im letzten 
Jahr wieder aus der Corona-Starre gelöst. Das kirchliche Leben erwachte wieder zur 
grossen Erleichterung und Freude aller Beteiligten. Wir sind dankbar, dass der Grossteil 
der Bevölkerung in Knonau gesund durch diese Zeit der Einschränkungen und Ängste 
hindurchgekommen ist.  
 
Doch zum Jubeln gab es trotzdem keinen Grund, denn in nächster Nähe begann am 24. 
Februar 2022 ein unsäglicher, um nicht zu sagen, ein unverständlicher Angriffskrieg. 
Russland attackiert die Ukraine. Mit dem Unwort «Denazifizierung» rechtfertigt Russland 
den Angriff auf dieses Land. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer mussten fliehen. Auch wir 
haben in Knonau über 30 Personen aufgenommen. Sie wohnen bei Familien oder sind in 
Wohnungen untergebracht. Eine Gruppe von geflohenen UkrainerInnen konnten in der 
Pfarrwohnung untergebracht werden.  
 
Eine weitere Hiobs-Botschaft erreichte uns am 29. Mai 2022. Unsere langjährige Sigristin 
Bernadette Muff verstarb an diesem Sonntagmorgen nach kurzer Krankheit. Eine Würdi-
gung Ihrer Dienste erschien im Anzeiger des Bezirks Affoltern.  
 
Ein einschneidendes Ereignis für die Kirchenpflege war das Kündigungsschreiben der 
Gemeinde Knonau vom 8. Juli 2022, indem uns mitgeteilt wurde, dass der Gemeinderat 
beschlossen hat, auf den Betrieb der Bibliothek im Pfarrhaus zu verzichten. Die Biblio-
thek wird somit im Frühjahr 2023 aus dem Pfarrhaus wegziehen.  
 
Die Kirchensynode verabschiedete am 12. Juni 2022 eine Teilrevision der Kirchenord-
nung. Auf die Kirchgemeinden, also auch für Knonau, wirken sich die Änderungen nur 
geringfügig aus, da weitgehend nur sprachliche Anpassungen vorgenommen wurden.  
 
Kirchgemeindeversammlung  
An der Kirchgemeindeversammlung vom 8. Dezember 2022 wurde Ruedi Walder zum 
neuen Präsidenten der RPK gewählt. Allerdings nur auf Zeit, weil er im Sommer 2023 
nach Steinhausen wegziehen wird. Ein neues Mitglied in die RPK muss gefunden wer-
den. Der Steuerfuss wurde nach wie vor auf 14 % belassen.  
 
Kirchenpflege  
An der Urne wurden folgende Mitglieder für die Amtsperiode 2022-2026 gewählt:  
Christoph Bickel, Finanzen/Personal  
Fabienne Dobler, Musik im Gottesdienst  
Michaela Gersbach, Bildung (rpg)  
Maximilian Hofmann, Präsident  
Walter von Siebenthal, Liegenschaften/Vizepräsident  
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Pfarrerin  

Pfarrerin Claudia Mehl wurde am Waldgottesdienst vom 21. August 2022 von Dekanin  
Eva Eiderbrant als neue Gemeindepfarrerin von Knonau eingesetzt.  
 
Besondere Anlässe im Jahr 2022  
Ökumenisches Pfingstfest im «Rüteli», Mettmenstetten am 05. Juni 2022  
Konfirmation in Knonau am 19. Juni 2022  
Waldgottesdienst mit Einsetzung von Pfarrerin Claudia Mehl am 21. August 2022  
Ökumenischer Chilbi-Gottesdienst am 28. August 2022  
Seniorenferien in Deutschland (3.-10. September 2022 in Bernau am Chiemsee)  
Erntedankgottesdienst am 30. Oktober 2022  
Weihnachtsmarkt mit Konfirmanden / Konfirmandinnen am 26. November 2022  
 
Ausserdem  
26 ordentliche Gottesdienste  
10 Abdankungen  
6 Taufen  
11 JUKI-Gottesdienste  
8 «Fiire mit de Chline“ Feiern  
650 Kirchgemeindemitglieder per 31.12.2022  
 
Dank an alle Beteiligten  
Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Beteiligten, die sich im vergangenen Jahr für 
das kirchliche Leben in Knonau eingesetzt haben. Eingeschlossen in diesem Dank sind 
selbstverständlich auch alle freiwilligen Helferinnen und Helfer, sowie alle beauftragten 
Personen in der Jugend- und der Seniorenarbeit. Auch herzlichen Dank an die Sigristin-
nen und die Organistin.  
 
Ein Grossanteil an der kirchlichen und auch kulturellen Arbeit hat unsere Pfarrerin, Clau-
dia Mehl. Auch ihr ein ganz herzliches Dankeschön. Ein grosser Dank geht auch an die 
Gemeindeverwaltung, die RPK, den Werkdienst sowie an die katholischen und reformier-
ten Nachbar-Kirchgemeinden für die stets offene Zusammenarbeit.  
 
Ein spezieller Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen in der Kirchenpflege für die 
konstruktive Zusammenarbeit und vor allem vielen Dank an Yvonne Ilg für die umsichtige 
Führung des Sekretariats.  
 
Knonau, 15. März 2023  
 
Maximilian Hofmann 
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Geschäft 1: 
Genehmigung Jahresrechnung 2022  
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Geschäft 2: 
Wahl von Stefan Furter als Mitglied und Präsident der Rechnungsprüfungs- 
kommission für den Rest der Amtsdauer 2022 – 2026 
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Geschäft 3: 
Nachtragskredit von CHF 180'000.00 zum Projektierungskredit Umbau Pfarrhaus 
 

Antrag der Kirchenpflege 
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Ihre Rechte an der Gemeindeversammlung 
 
Anfragen 

 
Wenn Sie in Knonau stimmberechtigt sind, können Sie dem Gemeinderat schriftlich 
Fragen über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse stellen. Bei 
Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Gemeindeversammlung  
eingereicht werden, erhalten Sie spätestens einen Tag vor der Versammlung eine 
schriftliche Antwort. Die Anfrage und die Antwort werden in der Gemeindeversammlung 
vorgelesen. Stammt die Anfrage von Ihnen, können Sie kurz zur Antwort Stellung  
nehmen. Die Versammlung kann zudem beschliessen, dass eine Diskussion über die 
Anfrage stattfindet. 
 
Protokoll 
 
Die Ergebnisse der Verhandlungen, d.h. die Anträge, gefassten Beschlüsse und die 
Wahlen, werden genau und vollständig in das Protokoll eingetragen. Die Präsidentin 
und die Stimmenzähler prüfen innert längstens fünf Tagen das Protokoll darauf hin, ob 
es korrekt ist. Danach steht Ihnen das Protokoll zur Einsicht offen. 
 
Rechtsmittel 
 
Gegen die Weisung oder Beschlüsse der Gemeindeversammlung können Sie in Stimm-
rechtssachen, d.h. gegen Handlungen staatlicher Organe, welche die Stimmberechti-
gung oder Wahlen und Abstimmungen betreffen, innert fünf Tagen nach der  
Veröffentlichung der Weisung oder des Beschlusses Stimmrechtsrekurs erheben. Sind 
Sie zudem der Ansicht, dass das Protokoll nicht korrekt ist, ist dies im gleichen Rekurs 
vorzubringen. 
 
Wenn Sie der Ansicht sind, in einer Gemeindeversammlung seien Vorschriften über die 
politischen Rechte verletzt worden, können Sie nur dann Rekurs erheben, sofern Sie 
die Verletzung schon in der Versammlung gerügt haben.  
 
Eine Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung  
enthalten. Sie ist schriftlich an den Bezirksrat Affoltern, Im Grund 15, Postfach, 8910 
Affoltern am Albis zu richten. Der angefochtene Entscheid ist beizulegen oder genau zu 
bezeichnen. Die Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich  
beizulegen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Partei zu bezahlen, die  
unterliegt. In Stimmrechtssachen werden nur Kosten erhoben, wenn das Rechtsmittel 
offensichtlich aussichtslos war.  

 
 


